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Serbien 

Stammkapital 

Das Grundkapital einer GmbH beträgt mindestens EUR 500,00. Die Registrierungskosten (nicht die 
gesamten Gründungskosten) belaufen sich auf CSD 3.600 (EUR 43,00). Einlagen können in Bar, 
Sachen oder auch Rechten erfolgen, welche in Geldwert, geleistete Arbeitsleistung oder 
Dienstleistungen ausgedrückt werden können. 

 

Gründung 

Im Rahmen der einschneidenden Reformen im Bereich des Gesellschaftsrecht wurde auch eine 
zentrale Agentur für Handelsregister (Firmenbuch) eingerichtet. Dadurch wurde das 
Gründungsverfahren deutlich beschleunigt. Neben dem Gründungsakt kann die GmbH auch einen 
zwischen den  Gesellschaftern abgeschlossenen Vertrag besitzen. Der Gründungsakt hat 
folgendes zu enthalten: Firma und Sitz; Firma und Sitz des Gesellschafters, und falls der 
Gesellschafter eine natürliche Person ist: voller Name und Wohnsitz; Tätigkeit der Gesellschaft; 
Höhe des gezeichneten und einbezahlten Gründungskapitals; Höhe, Art und Wert der 
Gründungseinlage/Nummer, Wert, Art und Klasse der Aktien; Art und Zeitpunkt der Einzahlung der 
Bareinlage bzw. der Eintragung der Einlagen; gesamte oder geschätzte Gründungskosten; 
Bewilligung von besonderen Begünstigungen für die Person, die sich an der Gründung beteiligt hat; 
andere Fragen, die mit dem Gesetz über Handelsgesellschaften für die jeweilige Gesellschaftsform 
vorgesehen sind.  

Die Unterschriften der Gesellschafter auf dem Gründungsakt müssen beim zuständigen Gericht 
beglaubigt werden. Für die Zukunft ist zusätzlich eine Beglaubigung durch einen Notar geplant. 
Nach der Verabschiedung des Gründungsaktes wird die Eintragung der Gesellschaft in das 
zuständige Register vorgenommen. 

 
Gründungsdauer 
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Gründungskosten 

Nach Auskunft verschiedener Rechtsanwälte und Steuerberater belaufen sich die Gesamtkosten 
für die Gründung einer Repräsentanz auf EUR 1.200 bis 2.000, für die Gründung einer GmbH auf 
EUR 2.500 bis 3.000. 

Die Anmeldegebühr beim Firmenbuch beträgt CSD 3.600 (ca. EUR 43). Die Statistikgebühr beträgt 
CSD 1.270 (ca. EUR 15,20). Für die Anfertigung des Firmenstempels muss mit Kosten von ca. 
EUR 23 gerechnet werden. Gründet ein ausländisches Unternehmen eine Niederlassung in 
Serbien, muss auch der Firmenbuchauszug der Muttergesellschaft ins Serbische übersetzt werden, 
wofür Kosten von ca. EUR 30 anfallen. Für die Beglaubigung sämtlicher Dokumente fallen bei 
einem Grundkapital der GmbH von EUR 500 Gebühren von 13 EUR an. Die Kosten der 
Beglaubigung sind momentan mit EUR 321 nach oben begrenzt.  

 
WKO, „Firmengründung und Steuern in Serbien“, 5.11.2008: 

http://webshop.wko.at/index.php?idp=59&idpm=166&idpd=401 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


